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§ 37 NO LPW Veréffentlichung des
Wahlergebnisses

NO LPW - NO Landes-Personalvertretungs-Wahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Die Landeswahlkommission hat den Leitern der Dienststellen das Ergebnis der Wahlen in die
Dienststellenpersonalvertretung und Landespersonalvertretung bekanntzugeben. Das Ergebnis der Wahl ist ebenso
umgehend der zusténdigen Dienststellenwahlkommission bekanntzugeben. Diese hat es durch Anschlag
kundzumachen. Die Dienststellenwahlkommission beim Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung hat das
Wahlergebnis der Landeswahlkommission bekanntzugeben.

(2) Die Landeswahlkommission hat die Wahlergebnisse 6ffentlich jedenfalls aber durch Anschlag an der Amtstafel aller
Dienststellen kundzumachen.

(3) Die Entscheidung der Landeswahlkommission ist endgultig.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 37 NÖ LPW Veröffentlichung des Wahlergebnisses
	NÖ LPW - NÖ Landes-Personalvertretungs-Wahlordnung


